
 

 

Berufsbildende Schulen 
der Stadt Osnabrück 
am Schölerberg 
- Europaschule - 

 

WIRTSCHAFTSGYMNASIUM OSNABRÜCK 
Wirtschaftsgymnasium mit internationalem Schwerpunkt 

 

Einteilung der Unterrichtsfächer 

Profilfächer Kernfächer Ergänzungsfächer Wahlfächer 

Betriebswirtschaft mit Rech-

nungswesen/Controlling 

Deutsch 
Naturwissenschaften (Physik, 

Chemie, Biologie) 
Politik 

Fremdsprachen 

(Englisch, Spanisch, Franzö-

sisch) 

Geschichte 

weitere Fächer aus dem Ange-

bot der Schule 

Informationsverarbeitung 
Religion, Werte und Normen, 

Philosophie 

Volkswirtschaft 

Mathematik Sport Praxis der  

Unternehmung 
 



 
 

 

 

Fremdsprachenverpflichtung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wurde Englisch als Prüfungsfach gewählt? 

Wurde in der Sekundarstufe I bis zum Ende des Schulbesuchs mindestens in vier aufsteigenden Jahren durchgehend eine zweite Fremdsprache betrieben? 

Es besteht keine Verpflichtung, in der Einführungs- und Qualifikationsphase die 

weitere Fremdsprache fortzuführen oder neu zu beginnen. 
Es besteht die Verpflichtung, in der Einführungs- und Qualifikations-

phase an ein und derselben weiteren (neu begonnenen) Fremdsprache 

teilzunehmen und somit vier Schulhalbjahre zu belegen. 

Wurde eine weitere neu begonnene Fremdsprache (i. d. R. Spanisch) freiwillig 

gewählt? 

Vier Schulhalbjahre fortgeführ-

te Fremdsprache belegen und 

einbringen. 

Möglichkeit der Belegung auch in 

der Qualifikationsphase 

Wurde die weitere Fremdsprache als 4. oder 5. Prüfungsfach gewählt? 

Vier Schul-

halbjahreser-

gebnisse ein-

bringen. 

Kein Schulhalbjahresergebnis einbringen, wenn  Fremdspra-

chenverpflichtung durch fortgeführte Fremdsprache erfüllt 

wird. Vier Schulhalbjahresergebnisse einbringen, wenn die 

Fremdsprachenverpflichtung durch die weitere Fremdspra-

che erfüllt wird. 

Verpflichtung, vier Schulhalbjah-

resergebnisse in Englisch einzu-

bringen und zwei Schulhalbjah-

resergebnisse der weiteren 

Fremdsprache. Einbringungsver-

pflichtung für eines der Fächer Iv 

oder Vw, welches nicht Prüfungs-

fach ist, verringert sich auf zwei 

Schulhalbjahresergebnisse. 

Ja 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Nein Nein 

Nein 

Verpflichtung, vier 

Schulhalbjahreser-

gebnisse der weiteren 

(neu begonnenen) 

Fremdsprache einzu- 

bringen. 

nur möglich bei 

Deutsch und  

Mathematik als 

2. und 3. Prü-

fungsfach 


